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akk 1381/B

Der Leiter des Bodenamtes

Prag, den 24. November 1943.

hnbent

M-Obersturmbannführer Dr. G i e s .

Betr.: Zwangsverwaltung Gbel, Eigt.: Bohuslav Frauenb

hier: Ansprüche der Ehefrau und der Tochter des

tümers gegen den Eigentümer.

Bezug: Schreiben vom 6.1l.1943 - St.M. IV N - 5l b/43

Anlg.: -2-

N27072

Die mir mit Schreiben vom 6.ll.l943 übermittelte Fotoiegie

meines Briefes an Frau Frauenberg vom 23. Oktcber 194' gebe

ich anbei zurück.

Das Vorhaben der Verwertung des Betriebes wurde nur weg

fortgesetzten Geldansprüche der Frau Prauenberg in Er

gezogen, weil der schwerverschuldete und notleidende le

die Rentenansprüche der genannten Frau gegen ihren Ehegat

nicht befriedigen kann. Entweder müssen die beiden Frauen

ihre Ansprüche -soweit dadurch indirekt der Betries be

ist- zurückstellen bzw. auf eii erträgliches Aúsmaß hera

setzen, oder aber es müßte der Betrieb verkauft werden,

aus dem Erlös, vorausgesetzt, daß ein solcher durch dié Über-

schuldung nicht aufgezehrt wird, im Einvernehmen mit dem

Eigentümer, der gegenüber dem Betrieb der Alleinberechtigte

äst, zur Befriedigung derartiger Ansprüche her

c nzogen wer-

den.

Eventuelle Erbansprüche der Tochter können nicht Lchon jetzt

zú Lebzeiten des Vaters, sondern erst nach seine Tode gel-

tend gemacht werden. Bei der gegebenen Sachlage nd den we-

nig erfreulichen Beziehungen der Ehefrau und der  hter zun

Eigentümer - die beiden Frauen haben sich, wie sich aus da

hiesigen Akten ergibt, um den Bigentümer seit l8 Jahren

überhaupt nicht gekümmert und von ihm getrennt gelebt, überdies

war die Tochter in ihrer ersten Ehe, gegen den Willen des Vaters,

mit einem Volljuden verheiratet - erscheint es durchaus denk-

bar und rechtlich möglich, daß der Eigentümer die pflic tteils-

berechtigte Erbin, Frau Lehmann, wegen groben Undankes aterbt.

Gewisse Andeutungen des Eigentimers in dem Sinne liege: vor.

Auf diese Zusammenhänge habe ich im übrigen auch den W hrmachte

fürsorgeoffizier in Brünn, der sich vor kurzem in der ache te-

lefonisch hierher wandte, in geeigneter Weise aufmerkse n gemacht.

Die Angelegenheit der Rentenzahlung an Frau Frauenberg hat im

übrigen, gemäß beiliegender Abschrift meines Briefes vc 3.ll.4

an Frau Margarethe Frauenberg, ihre vorläufige Erledigu  se-

funden. Der Eigentümer hat sich, als derzeit einzig Ber chtigter
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gegent ber der Zwangsverwaltung, mit der monatlichen Aus-

zahlung einer Rente von looo.- K an seine Ehefrau, gemäß

meinem Schreiben vom 3.ll.1943 an Frau Frauenberg, in-

zwischen einverstander erklärt.

Obersturmbannführer.
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St.M. IV F - 51 b/43.

Prag, den 6. November 1943.

auf besonderen Bogen:

fhrer Fischer.

geeenlossenen Vorgang übersende ich gegen

ime auf die hies. Zuschrift -Jm

Zeiohen St,S. IV N - 5l a/43. dj- Zwangsverwal-

nug des Retriebes Gbell betreffent, zur Kenntnis und

baldgefälligen Stellungnahme, ob der Betrieb tatsäch-

lich veräussert werden soll. Ich darf darauf hinweisen,

daß im Falle einer Verwertung des Betriebes die Inte-

ressen der Frau eines im jetzigen Weltkriege gefa denen

deutschen offiziers berührt werden.

-Obersturmbannführer.

2.) Wv. am 6.12.1943 bei dem Unterzeichner.



Abschrift!

2321l - 1381/B - Dr.Ti./Fi.

den 3. November 1943.

An Frau

Margarethe F r a u e n be r g ,

B r ünn

Linhartgasse l.

tr.: Zwangsverwaltung Gbel, Eigt.: Bohuslav Frauenberg;

hier: Vorhaben der Auszahlung von Unterhaltsbeiträ-

gen an Frau Margarethe Frauenberg.

Bezug: Diess. Schreiben vom 23.10.1943. - G.Z1. 23211-1381/B-Dr.1/

Nach Überprüfung der derzeitigen Finanzlage wnd laut Bericht

des zuständigen Zwangsverwalters dürfte die Möglichkeit be-

stehen, Ihnen bis auf weiteres eine monatliche Unterstützung

von K lo00.- zu gewähren.

Unter der Voraussetzung, daß ein dringender Geldbedarf oder

sonstige zwingende Umstände für die nächste Zeit nicht ein-

treten, dürfte es möglich sein, diese monatliche Zahlung mit

sofortiger Wirkung, also ab November, bis Beendigung der

nächstjährigen Ernte, also bis einschließlich Oktober 1944,

zu leisten. Ob und in welchem Umfang Zahlungen von diesem

Zeitpunkt ab möglich sein werden, wird sich wiederum erst

nach dem Ergebnis der nächstjährigen Ernte beurteilen lassen.

Die Zahlungen erfolgen a conto eines allfälligen Reingewinns

für Rechnung Ihres, zur Empfangnahme des Reingewinns befugten

Ehegattens unter der Voraussetzung, daß dieser mit der Auszah-

lung an Sie einverstanden ist.

Zahlungen über den genannten Betrag hinaus dürften sich nur

nach entsprechender Verwertung der Vermögenssubstanz ermögli-

chen lassen, vorausgesetzt, daß eine Überschuldung nicht vor-

handen ist.

Heil Hitler' !

I.A.

F.d.R.d.A.:
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St.S. IV N - 51 a/43.

E 2a

Zwangsverwaltung des Betriebes Gbell.
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1.)

An Frau

Margarethe Frauenberg,

Brinn,

Linhartgasse l.

Die Prilfung der Angelegenheit hat ergeben, daß der Be-

trieb stark überschuldet und zuschußbedürftig ist. Um

Ihnen jedoch einstweilen die Mittel zur Deckung Ihrer

dringendsten Bedürfnisse, insbesondere Ihrer Krankheits-

kosten, zur Verfügung zu atellen, hat der Zwangsverwal-

ter von einem zu Betriebszwecken aufgenommenen Kredit

K 5.000.-- an Sie überwiesen. Eine weitere Zuwendung

kann leider erst nach dem Abschluß der diesjährigen Ernte

in Aussicht gestellt werden. Der Antrag, der Zwangsver-

walter solle Ihnen die Apanage in dem gleichen Umfange

auszahlen, wie Thr Thegatte hierzu verpflichtet sei,

läßt sich leider nicht berücksichtigen..

Heil Hitler!

2.)
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Durchschrift an

edele a glaeg

-Obersturmbannführer Fischer

sodsomiol
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Dar Leiter des Bodenamtes

Prag, 28.7.1943
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29. JULI 1943

K.H. mit Anlage

-Obersturmbannführer Dr. Gies.

Betr.: Zwangsverwaltung Gbel - Eigt.Frauenberg.

Bezug:

St.S. IV N - 51/43.

Frau Marganste Prauenberg ist die von dem Eigentümer

obigen Betriebes, Bohuslav Frauenberg, getrennt le-

bende Ehefrau. Der Betrieb ist stark überschuldet

und zuschußbedürftig. Der Überschuss der Einnahmen

des Betriebes über dessen Ausgaben im Wirtschafts-

jahre 1942/43 hat nicht ausgereicht, sämtliche fällig

gewordenen Zinsen von den auf dem Betriebe lastenden

Schulden abzudecken. Der Betriebseigentümer besitzt

keinerlei anderweitiges Vermögen, das zur Entschul-

dung und Instandsetzung des Betriebes, die im Inter-

esse der Ernährungswirtschaft erforderlich ist, heran

gezogen werden könne.

Um aber der Frau Margarete Frauenberg einstweilen

die Mittel zur Deckung ihrer dringendsten Bedürfnisse

insbesondere ihrer Krankheitskosten,zur Verfügung zu

stellen, hat der Zwangsverwalter des obigen Betriebes

über meine Veranlassung von einem zu Betriebszwecken

in Anspruch genommenen Kredit in letzter Zeit 5.ooo K

an Frau Margarete Frauenberg überwiesen. Im Hinblick

auf die wirtschaftliche Lage des Betriebes kann eine

weitere Überweisung an Frau Frauenberg aber erst für

die Zeit nach Abschluss der Ernte des Jahres 1943 in

Aussicht gestellt werden.

-Obergturgbannführer.

NN-51a/43



Margarethe Frauenberg

Brünn - Linhartgasse 1.

2 2.JUNI 1943

1381/B

15. Juni 1943.

Herrn

Staatssekretär Karl Hermann Frank

Zu Handen des Herrn Ministerialrats Dr.Robert Gies

Prag

°AI

Czernin-Palais.

Betrifft: Frauenberg,Zwangsverwaltung Gbell, bezw.

Unterhaltsansprüche.

Bezugnehmend auf die gemeinsam mit meinem

Bruder, Ob.Reg.Rat von Dondorf, mit Herrn Ministerial-

rat Dr. Gies gepflogene Rücksprache erlaube ich mir,

hochverehrter Herr Staatssekretär, mein Anliegen

schriftlich vorzutragen

Ich bin mit dem ehemaligen österreichischen

Rittmeister Frauenberg verehelicht, der Eigentümer des

landtäflichen Gutes Gbell bei Kolin tst. Dieses Gut is

unter Zwangsverwaltung.

Der Zwangsverwalter sahlte bisher ohne jedes

Präjudiz meinem Ehegatten, der in Gbell wohnt, eine

monatliche Apanage von 150.-RM ausser gewtssen Deputa-

ten. An mich zahlte der Zwangsverwalter monatlich

220.-RM und überdies jährlich einen einmaligen Betrag

von 200.-RM aus / nebst Steuerersatz/. Er erfüllte
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in dieser Richtung das suischen mir und meinem

Ehegatten bestehende Abkommen.

Ich lebe nämlich seit vielen Jahren von

meinem Ehegatten getrennt. Der Grund dafür liegt

einerseits darin, dass herzleidend und kränklich

bin und ständig ärztliche Hilfe benötiger Diese

steht mir in der Stadt viel leichter und Desser

zur Verfügung und kommt auch wesentlich billig

.da der Arst sonst immer erst von Kolin nach Gbell

fahren müsste, was naturgemäss mit einem grosse

Zeit- und Kostenaufwand verbunden ist.

daadda a a daa

zu gewissen Misshelligketten, die mit darauf zu

rücksuführen sein dürften, dass mein Ehegatte s.sh

nicht zum deutschen Volkstum bekennt und daher neu-

te Protehtoratsangehöriger ist, während tch Volls-

deutsche bin und ausgesprochen deutsch fühle.

oh

raltra

habe demzufolge auch um die reichsdeutsche Staats-

angehörigkeit angesucht und diese auch suerkannt

89

743

erhalten. Diese Verschiedenheit trägt naturgemäss

den Keim von Meinungsverschiedenheiten in sich,

ohne dass ich behäupten könnte, dass es swischen

uns aus nationalen Gründen zu ernsthaften Streitig-

keiten kamm. Um aber die infolge der Verschieden-

heit der nationalen Einstellung letcht möglichen

Auseinandersetsungen bet meinem letdenden Zustand

zu vermeiden, leben wir auch weiterhin getrennt, oh-

ne dass deswegen dte Ehe ds serrüttet bezeichnet



werden kann.

Der Zwangsverwalter Würfel hat nun die

mir bisher ohne jedes Präjudiz besahlte Apanage

ab l.Mat 1943 mit der Begründung eingestellt, dass

das Gut keinen Ertrag abuirft und hoch versehuldet

ist.

Das landtäfliche Gut Gbell hat ein Ausmass

von 15l ha, davon sind 137 ha Ackerboden. Der heuti-

ge Schuldenstand beträgt etwa 1,400.oo0.-K, der

Wert des in der besten Rübengegend liegenden Gutes

mindestens 4,o00.00o.-K. Es ist also, wenn auch bet

der heutigen Konjunktur vtelleicht kein Ertrag erziel

wird, doch ein sehr namhafter Substanzwert vorhanden.

Ich selbst bin vollkommen vermögenslos und

auf die monatlicheApanage unbedingt angewiesen. Ich

habe auch keine Verwandten, die in der Lage wären,

mich su unterstützen. Meine einsige Tochter, die mit

dem deutschen Major Heinz Lehmann verehelieht war,

der am 28.Ohtober 1942 in Afrika gefallen ist, ist

gleichfalls vermögenslos und lebt von der keineswegs

hohen Pension als Offisterswitwe. Zudem musste ich

mith vor kurzem einer Operation unterstehen, die

noch unbeglichen ist, eine wettere Operation wird in

Kürze notwendig sein.

Ich habe mich bereits an den Sachbearbetter

im Bodenamt, Herrn Dr.Lorens mit der Bitte um Abhtlf

gewendet, doch ist bisher eine günstige Erledigung

nicht erfolgt.
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Da ich  vollkommen subsistenzlos bin

und nicht einmal die Miete bezahlen kann, stelle

ich an Sie, hochverehrter Herr Staatssekretär, die

Bitte, die Angelegenheit zu überprüfen und das

Bodenamt besw. den Zwangsverwalter Würfel anzuwet-

sen, mir die Apanage in dem gleichen Umfang aus-

zahlen zu lassen, wte mein Ehegatte dazu verpflich-

tet ist.

OM

MS

Ich bemerke, noch, dass infolge meine

p aa a p da aaa

ger ärstlicher Htlfe eine Uebersiedlung von mi

nach Gbell die Gesamtkosten, die das Gut für d

 a pn da saa aunnaa

gen muss, keineswegs herabsumindern vermöchte.

Einem günstigen Bescheid hoffnungsvol

s entgegensehend, verbleibe ich mit

Deutschem Gruss 1

Hetl Hi tl e r !
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KANZLEI DES STAATSPRÄSI

A 2608/43.

Prag
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fa Bóbmene

Eing 9. SEP 1943

Sehr geehrter Herr Ministerialrat!

Für Ihr Schreiben Nr. St.S.IT N - 53 a/43 in der

Angelegenheit der Familie Mašek in Turnau bitte ich meinen besten

Dank entgegenzunehmen. Ich bin insbesondere auch sehr dankbai

dafür, dass infolge Ihrer gütigen Intervention wenigstena dre

Wohnungsangelegenheit der Frau Kašek verldufig eine günatige

Erledigung gefunden hat.

Die Familie hat mittlerweile den in Abschrift beilie-

genden Bescheid des Bodenamtes für Böhmen und Mähren vom 27.Au-

gust l943, G.Z. 3-3400/Uls/Mi, erhalien, aus welchem hervorgeht,

däss der Zwangsverwalter den Besitz der Familie am l7.August

1943 an das Reich verkauft hati

Wenn ich, bevor ich dem Herrn Staatspräsidenten ain

abschliessendes Referat erstatte, in ler Sache noch eine Bitte

an Sie, sehr geehrter Herr Ministerialrat, richten darf, wäre

es die, ob Sie nicht die Güte haben k■nnten, dahin zu virken,

das die Familie Mašek auch weiterhin in ihrer bisherigen Wohnung

belassen wird. Es wäre dies umso mehr gerechtfertigt, åls Frau

Mašek in der Vohnung einer Nichte pve Eanbbrg,

Luftangriff obdachlos geworden dst, Uat  ift gerälint hat
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Abschrift.

B o d e n a m t für Böhmen und Mihren

G.Z.3-3400/U1s/M1.

Prag II, den 27.August 1o

Wenzelsplatz 52

sernataf 30451-57

0

An Herra

AdalbertM a  e k

in T u r n au Nr.565.

Betrifft: Grossgärtnerei Turnau Nr.565.

Hierdurch teile ich Ihnen mit, dass am l7. August der

Kaufvertrag über den Betriet Turnau Nr. 565 eingetragen in den

E.Z.434, l00O des Grundbuches fur das Kat. Geb. Turnau und E.Z.

3,304, 425 des Grundbuches rur das Katastral Gebiet Prischowitz

zwischen dem Deutschen Reich als Kaufer und dem mit Delvet vew

30. April 1943 bestellten Zwangsverwalter  mee -. Verkäufer

zum Kaufpreis von 1,8ll.996.20 Kronen in Worten eine Million

achthundertelftausendneunhundertsechsundneunzig 20/lo0 Kronen,

abgeschlossen wurde.

Die Auszahlung des Kaufpreises an Sie erfolgt nach durchge-

führter Eigentumsübertragung und Lastenfreistellung durch den

Zwangsverwalter.

I.A.

Ulsmann e.h.



St.S. IV N - 53 a/43.

26. Juli 194?
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1.)

An Herrn

R N2 g0g

Sektionschef Dr.v.Popelka,

Vorstand der Kanzlei des Herrn Staatspräsidenten Dr.Hácha,

Prag IV,

Burg.

Sehr geehrter Herr Sektionschef !

In Sachen Pamilie Mašek in Turnau erwidere ich auf das dort.

Schreiben vom 19.6.d.Js. - Zeichen Z.A l196/43, daß der Fall

einer eingehenden Prüfung unterzogen wurde. Hiernach war die Ver-

hängung der Zwangsverwaltung sachlich gerechtfertigt, da es der

jetzige Besitzer der Handelsgärtnerei in keiner Weise verstanden

daß die Überführung des Betriebes in andere Hände Mitte Mai d.

Je. rechtskräftig verfügt worden ist und bereits vor den Eingang

des dort. Schreibens vom l9.6.d.Js. vollzogen war. Ich bedauere,

unter diesen Umständen Thnen in der Angelegenheit nicht behilf-

 z  

Mit den Ausdruck meiner vorzüglichen Hochachtung

xuI

Ministerialrat.

2.)
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2.) Durchschrift an

-Obersturmbannführer Fischer

auf die dort. Zuschrift vom 22.7.d.Js. - Zeichen 584/43

F./Dö. zur Kenntnis.
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Der Leiter des Bodenamtes

584/43 B/Dö.

Dua des C ansea

Lea Fed p om

DAeUEgeLLER

K.H. mit Anlagen

@l 23.JULI 1943

#-Obersturmbannführer Dr. Gies.

Betr.: Pamilie Mašek, Turnau.

In der Anlage überreiche ich zu dem entstandenen

Vorgang die Stellungnahme meiner Sektion 3, aus der

der Sachverhalt bereits hervorgeht. Die Aufhebung

der Zwangsverwaltung ist nicht mehr möglich, da die

Überführung des Betriebes auf den Reichskommissar

seit Mitte Mai bereits in die Wege geleitet ist und

der Einsatzbauer Döring bereits den Betrieb am 4.5.43

übernommen hat.

-Obergturmbamführer.

80808

@L.S.IMa/43



3
33 Ing.Pi|Wei
Prag, (en 29. Juni 1943
8/
An den
Leiter des Amtes
SS-Obersturabannfuhrer-Fischer,
im Ha u s e.
RGR
4
4%
Betr.f
Grossgartenbau-Baumschulen-und Samenzuchtbetrieb in Turneu,
Eigt.: Mašek Vojt■ch und Jirsak Josef, Ausmase ca 4o ha.
Bezug:
Stellungnahme zum Schreiben der Kanzlei des Steatspiüsiden-
ten an Ministerialrat Dr.„Gies v. 19.6.43, abgetreten an
den Leiter des Amtes, Sg-Öbereturmbannführer Fischer.
a
Antrag auf Verhängung der Zwangeverwaltüng wurde am ll.6.42
on Landwirtschaftsrat Pasel beim Oberlandrat über die Bezirke
randeis und Jitschin gestellt, da die schriftliche Auffoida
vom 28.6.4l zu einer besseren Wirtechaftsführung ohne Erfol  i
Am 30.7.42 wurde über o. Betrieb die Zwangsverwaltung verhangt und
nölzel aus Dimokur als Zwangsverwalter eingesetzt.
Am l.lo.42 reichten o. Bigentümer, vertreten duren Dr. Haekl Künig-
grätz, ein Ansuchen um Aufhebung der Zwangsverwaltung ein. Die zu-
etändige Distriktstelle Königgrätz nahm zu diesem Ansuchen Stellung
und bat das Ansuchen abzulehnen.
Am 4.l.43 teilte die Grupne II-d dem Vertreter o. Eigentuner mit,
dass dem Antrag auf Aufhebung der Zwangeverwaltung nicht stattge-
geben werden kann. Als Grund für gie Aufrechterhaltung der Zwangs-
verwaltung wird in diesem Schreiben angeführt, dass der Detrieb an
einer schlechten Wirtschaftsführung leidet, welche die G rten-und
Anbauflüchen verunkrauten lies und nicht die nach den schweren
Frostschäden in den Wintern 1939-40 und 1940-4l im Interesse dez
Volksernährung notwendiga Aufzucht von Obstbiumen betrieben hat.
Obwohl der Betriebsinhabet wiederholt von zuetandiger Seite zur Be-
hebung dieser Mängel ergehalten wurde, ist dies nicht erfolgt.
Mit Verfügung des Bodenamtes vom 30.4.43 wurde Hölzel in Dimokur
als Zvangsverwalter für o. Betrieb abberufen und an seiner Stelle
Menze zum Zwangsverwalter bestellt.
Die Bewirtschaftung dieses Betriebes wurde am 4.5.43 an die Fe.
Tilgner und Döring übergeben. Die Taxation des lebenden und totee
Inventars, der Vorräte und des Peldinventars wurde am gleichee
Tage durchgeführt. Der Gesamtwert dieses Inventars inkl. Reldinven-
tar betrug 563.815.-K.
Nach durchgeführter Taxation des Grund-und Bedenkapitals wird der
Betrieb durch den Reichskommissar angekauft und en den Einestzben-
ern Döring, Teilhaber der Fa. Tilgner und Döring, übergeben.
Anlässlich der Taxation und der Uebergabe der Bewirtschaftung der
Betriebee an die Pa. Tilgner und Döring konnte ich feststellen,
dass Adalbert Mašek ein junger Bursche ist, der den weltbekannten
M9
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seser Fiima in keiner Weise aufrecht erhalten konnte und

reren, insbesöndere durch Züchtung von Ziersträuchern,

BJ-

e

und Trauerweiden sein Unvermögen,&dnvétrieb für

nährungswirtechaft umzustellen, ganz deu fich an den

Tag

legte

S

Besondere erschwerend wirkt der Umstand, dass trotz der mehrmaligen

en die Bewirtschaftung in richtige Bahnen zu leiten,

nicht Fol

geleistet wurde. Die Fa. Tilgner und Döring bringt di

tzung mit, dass dieser Betrieb auf eine derartiged

wirtscsaftung umgestellt wird, die der heutigen Kriegsern

lage entsordcht.

M

89805
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Z.A 1196/43.

Frag, em 19. Juni 1943.

Sehr geehrter Herr linisterialrat

VoU

4

ute

R

-

-

Ich beehre mich Ihnen in der Anlage eine kurze Informa-

tion über den Fall der Familie M a & e k in Turne

chen dieser Tage der Herr Staatspräsident durch ef e Bd sante

aufnerksam gemacht wurde, vorzulegen.

Der Herr Staatsprüsident hat mich beauftragt,

Cas

digen Stellen zu bitten, dass wenigstens vom Ver

ten Unternehmens und Grundeigentums dieser rein ast-

ani

lie durch die Zwangsvervaltung des Bodenantes Abs and genon-

men wird.

Ich wäre Ihnen, Herr Ministerialrat, ungemeia damihar,

wenn es Ihnen möglich wäre, mir in dieser Sache beaiafiich zu

sein, und wenn Sie die Güte hitten, mich vissen zu lassen,

was in der Angelegenheit veraflasst werden könnte.

Mit dem Ausdrueke meiher- vorziglichen Hochachtung

The orgaler

N8

Vorstanddon aslei

des Staatsprisidenten.

Herrn

linisterialret

Dr. Robert G i e s ,

Eabinettschef des Herrn

Staatssekretärs

in Preg,

Czernin-Palais.

b.w.
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St.S. IV N - 53/43.

Prag, den 24. Juni 1943.

G.R. mit 2 Anlagen

M-Obersturmbannführer Fischer

unter Bezignahme auf den Inhalt des umstehenden Schrei-

bens wid der Anlagen zur Kenntnis und mit der Bitte um

Stelluhshme übersandt.

A

-Obersturmbannführer.

89804
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I nfor mation .

Das Bodenamt rür Böhmen und Milren ghat im verg ngenen Jeh

über die Handelsgärtnerei Adalbert Mašek und Komp. in Turnau und

die ihr gehörigen Liegenschaften die Zwangsverwaltung verhüngt.

Es handelt sich um eine weltbekannte Firme, welche sehon seit

eini-en Generationen im Besitz der Familie Lašek ist. Die Familié

Ist rein arischer Abstammung und in politischer Hit siel genz ein-

wandfrei, Der letzte Inhaber der Pirma ist Absolvent einer Garten-

bauschule und die Gärtnerei ist sein einziger Beruf.

Anfangs Mai d.J, vurde dem Besitzer dureh den baeage

7

ter mitgeteilt, dass die Firma verkauft vird und daso 

auch die Liegenschaften veräussert veatn solkete ei-

dem Besitzer erüffnet, dass auf seine Mitarbeit ver-

zientet vird.

Soveit bekannt, ist dies der einzige Pall, in dem ein altes

ternehnen, das sich durch Generationen im Besitz derselben Fa-

ie befiaden hat, verkauft werden soll, Da zur Wahrung der al-

lenfalls in Betracht kommenden öffentlichen Interessen auch s

rhin die Zwangsverweltung ausreiehend wäre und da durch den

Johadsn entstehen könnte, vird ersucht, von der Veräusße

der Pirme und der Realitäten Abstand gu nehmen und Bo dom leta

gen Besitzer die Aufrechterhaltung seiner Existens  is

ten Unternehmen seiner Familie zu ermöglichen.



Der Staatssekretär.

St.S.366/43.

1043

1.) An Herrn

Ministerialdirektor Staatsrat Dr.Gritzbach,

Berlin W8,

•

Leipzigerstrasse 3.

Lieber Herr Dr.Gritzbach !

Während der Abwesenheit von ji-Oberst-Gruppenführer und Gene-

raloberst Daluege sind mir die dort. Schreiben vom l7.2. und

6.6.d.J8. - Zeichen 3730/43 und J.Nr. 309/43 vorgelegt wor-

den. Im Hinblick auf den vom Herrn Reichsmarschall persön-

lich geäußerten Wunsch habe ich die Frage eines Grunderwerbs

durch Prinz Ludwig von Hessen besonders sorgfältig geprüft.

Ich bin zu der Auffassung gelangt, daß es im Augenblick mit

Rücksicht auf die politische Lage im Protektorat schwerlich

verantwortet werden könnte, den Erwerb eines größeren Wald-

gutes durch Prinz von Hessen in die Wege zu leiten. Abgese-

hen davon, daß der Führer einen Grundstückserwerb während

des Krieges auch mit Wirkung für das Protektorat grundaätz-

lich verboten hat, bestehen in den besonderen Verhältnissen

des Protektorates begründete sachliche Bedenken. Der Hoch-

adel im Protektorat ist mit Billigung des Pührers einschnei-

denden Enteignungsmaßnahmen unterworfen worden. Diesen Maß-

nahmen, die von weittragender volkstums- und siedlungepoli-

tischer Bedeutung sind, würde der Boden entzogen, wenn

jetzt auf der anderen Seite einem Mitglied des deutschen

Hochadels Gelogenheit snm cmnnderwerh gegeben würde. Die

Stiwung der techcohiechon Boyslkorung Let lberdies durch

Iriegebedtngte größere Eieigaungen su Gusten der Anlage

EH/SS-A-APM



21

2 

von Truppenübungsplätzen zur Zeit derart angespannt,

daß jede weitere Verschlechterung durch bodenpoliti-

sche Verfügungen, die als Germanisierungspolitik gedeu-

tet werden können, vermieden werden muß. Ich darf deshalb

vorschlagen, entweder die Angelegenheit solange zu ver-

tagen, bis die politische Lage eine positive Entscheidung

zuläßt, oder den Versuch zu unternehmen, Prinz von Hessen

-e ue dea pa -a u u m na 

sprechendes Objekt zu verschaffen.

Heil Hitler !

UI

2.) Durchschrift an

a) M-Oberstürmbannführer Pischer

-

auf die dort. Zuschrift vom 25.6.d.Js. - Zeichen

342/43 B/Dö.

und 

b) l-Obersturmbannführer Jacobi

zur Kenntnis.

3.) Z.d.A.



Der Raiet
b)
Der Leiter des Bodenamtes
Par a g, 25. Juni 1943.
342/43 P/Dö.
SN
E 4o5.00.5
talio peoi
Inboh
K.H. mit Anlage
Eing.
2 6. JUNI 1943
H-Obersturmbannführer Dr. G i e s.
Eine genaue und wiederholte Prüfung der Möglichkeit
des Erwerbs eines grösseren Waldgutes durch den Prin-
zen von Hessen in Böhmen und Mähren hat immer wieder
zu dem Ergebnis geführt, daß er im gegenwärtigen Zeit-
punkt aus den verschiedensten Gründen untunlich er-
scheint. Die seinerzeit dem Reichsforstamt mitgeteil-
ten volkstumspolitischen Gesichtspunkte sind im we-
sentlichen darin begründet, daß es m.E. nicht angän-
gig erscheint, dem tschechischen Hochadel,bezw. Adel
überhaupt, seine Besitzungen in Zwangsverwaltung zu
nehmen und dann diese oder andere Besitzungen an deut-
sche Adelsgeschlechter zu vergeben. Ein solcher Vor-
gang würdë zweifellos die hier verbreitete Auffassung
eindeutig unterstreichen, daß verschiedene Maßnahmen
ausschließlich gegen den tschechischen Adel gerichtet
sind. Aufgrund der internationalen Verbindungen des
tschechischen Adels würde dies zu stimmungsmässigen
tebuya
Auswirkungen führen, die im gegenwärtigen Zeitpunkt
X
nicht verantwortet werden können.
Zu berücksichtigen ist auch, daß die u.U. in Betracht
zu ziehenden Objekte in ihrer Rechtslage noch nicht
so eindeutig klar sind, daß eine Übertragung an den
Prinzen von Hessen ohne Schwierigkeiten durchgeführt
werden könnte, die ihrerseits wiederum politische Aus-
wirkungen zeitigen müssten.
Meiner Auffassung nach kann im gegenwärtigen Zeit-
punkt die gewünschte Eigentumsübertragung nicht durch-
geführt werden. Es darf auch nicht vergessen werden,
daß sehr viele Bodenbewerber aus dem Reich mit der
Begründung hier abgewiesen werden, daß der Führererlaß
einen Grundstückserwerb während des Krieges verbietet.
Ausnahmen gelten nur für Kriegsversehrte und ihnen
gleich zu stellende Personen.
IV-55432-
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Ich schlage deshalb vor, daß versucht wird, dem

Prinzen von Hessen entweder im Sudetengau oder in

den Alpen- und Donaugauen ein entsprechendes Objekt

zu übertragen oder daß der Prinz von Hessen so lange

wartet, bis die politische Lage in Böhmen und Mährer

die gewünschte Maßnahme zulässt. Dies kann allerding

noch geraume Zeit dauern.

B-Obergturgbannführer.

0S888
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Der Chef des Stabsamtes
Berlin W8, den 17.2.1943.
des Reichsmarschalls des Großdeutschen Reiches
Leipziger Str. 3
Fernruf 120044
Ministerialdirektor Staatsrat Dr. Grißbach
3730/43-
DerChef der Ordaungspolizel
soets
„Adjulantur Berlin"
Tag des Eingangs 19.43
Tgb. Nr.
Sehr verehrter Herr Generaloberst!
Prinz Ludwig von Hessen hat einen
großen Teil seiner Liegenschaften an die Stadt
Darmstadt und an die Reichspost abgetreten. Er
hat nunmehr den Wunsch, dafür an anderer Stelle
einen landwirtschaftlichen Besitz oder Waldungen
zu erwerben. Seine Bemühungen finden das volle
Verständnis des Herrn Reichsmarschalls, der mich
beauftragt hat, den Prinzen nach Möglichkeit zu
unterstützen.
Die Schwierigkeiten, die sich der Be-
schaffung von Forstbesitz oder Gütern für der-
artige Zwecke, besonders im gegenwärtigen Zeit-
punkt, entgegenstellen, verkenne ich nicht. Ande-
rerseits hat Prinz von Hessen bei der Abgabe
seines Besitzes an die öffentliche Hand ein Ent-
gegenkommen gezeigt, das eine bevorzugte Behand-
lung rechtfertigt. Daß er selbst zur Zeit im
Fronteinsatz steht, ist für den Herrn Reichs-
marschall ein weiterer Grund, ihm bei seinen Be-
mühungen um einen Ersatz zu helfen.
Dem Reichsforstamt ist, wie ich höre,
mitgeteilt worden, daß die Ansiedlung des Prinzen
von Hessen im Protektorat aus volkstumspolitischen
Gründen nicht in Betracht gezogen werden könne.
Ich habe den Eindruck, daß derartige Gesichts-
punkte in diesem Falle wohl kaum eine Rolle spie-
len,und wäre Ihnen, sehr verehrter Herr General-
oberst, dankbar, wenn Sie mir angeben würden,
Herrn
ob
SS-Oberstgruppenführer
Generaloberst D a l u e g e,
B e r l i n W 8,
Unter den Linden 74.



ob etwa auch noch andere Gründe gegen eine Ansiedlung

des Prinzen von Hessen geltend gemacht werden. Der

Herr Reichsmarschall richtet jedenfalls an Sie die

Bitte, den Erwerb eines Waldgutes durch den Prinzen

von Hessen soweit irgend möglich zu fördern.

Pür die Übermittlung geeigneter Vorschläge

zur Unterrichtung des Herrn Reichsmarschalls wäre ich

Ihnen daher besonders dankbar.

Heil Hitler!

Ihr sehr ergebener

ffucy

89819

12/L
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Der Chef des Stabsamtes
Berlin W8, den 6.6.1943.
des Reichsmarschalls des Großdeutschen Reiches
Leipziger Str. 3
0o0 Jy
ea
Oddnungspolazei
Ministerialdirektor Staatsrat Dr. Grißbach
Adjulentur perin
J.A.: Reg.Rat von Meysenbug
8.6Ya
Tag den Eingungs
J.Nr309/43.
Tgb. Nr...
Anlag
Sehr verehrter Herr Generaloberst!
Auf das Schreiben vom 17.2.1943, in dem Herr
Staatsrat Dr.Gritzbach um Prüfung der Grundstücksange-
legenheit des Prinzen Ludwig von Hessen gebeten hatte,
He
7
ist eine Antwort bisher niéht eingegangen, Jch wäre
SS
Z
Oberetgruppen-
fu
er Generaloberst
dankbar, wenn Sie Herrn Staatsrat Dr.Gritzbach Jhre
A
aluege
Stellüngnähme möglichst beld mitteilen würden, damit
B
lin W8,
der Herr Reichamarschall iber den weiteren Portgang der
Kun
den Linden 74.
Angelegenheit unterrichtet werden kann.
Py
Anng mil
Heil Hitler!
hiy hry De Donyany 
Mpm y
Mreyancking
Aein  paonl
ly
8495 42 2D


